
DOMCURA PRIVAT 
Selbstgenutzte Einfamilienhäuser  

Antragsteller/-in:     
Anrede/Titel   Telefon (privat)  
Vorname/Name   Telefon (geschäftlich)  
Straße / Haus-Nr.  Fax  
PLZ / Ort   E-mail  
     
Bankverbindung: Nur Lastschrift möglich! Die umseitig Bevollmächtigte wird ermächtigt, die fälligen Beiträge vom folgenden Konto einzuziehen: 
Konto-Nr.  Bank/Ort  
BLZ  Kontoinhaber  
     
Zahlweise*: �  jährlich  �  halbjährlich  (3% Zuschlag) �  vierteljährlich  (5% Zuschlag) �  monatlich  (7% Zuschlag)

 * Der Mindestbetrag je Rate beträgt 30,00 EUR 

, 12:00 UhrVersicherungsbeginn: 
 Der Vertrag verlängert sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn er nicht spätestens 3 

Monate vor Ablauf gekündigt wird. Die Mindestlaufzeit beträgt 12 Monate. 
Ablauf des Vertrages ist immer der 31. Dezember, mittags 12:00 Uhr.  

Anschrift des Versicherungsobjektes: Straße / Haus-Nr.:  

 Postleitzahl / Ort:   

Das Versicherungsobjekt ist: � Einfamilienhaus �  mit Einliegerwohnung** 

 � Doppelhaushälfte  oder 

 � Reihenhaus � mit gewerblicher Nutzung**/*** Art:  

selbstgenutzt: � ja � nein  Grund:  

ständig bewohnt: � ja � nein  Grund:  

Bauart: � Massive Bauweise mit harter Dachung (BAK I o. II)  � Lehmfachwerk (BAK III)  50% Zuschlag 
 � Fertighaus, massiv mit harter Dachung (FHG I)  � Weiche Dachung (BAK IV o. V)  100% Zuschlag 
 � Holzhaus mit harter Dachung (BAK III, FHG II o. III)  

Baujahr:  Voraussichtliches Bauende bei Neubauten bzw. Sanierungen:   � Feuerrohbauversicherung**** 

Prämienfrei mitversichert sind:  Garagen   Doppelgaragen  Carports 

Anzahl der Vorschäden der letzten 5 Jahre:   Gesamtschadenhöhe:  

 Wohnfläche: Berechnungsgrundlage ist die Wohn- & Nutzfläche des Gebäudes. Je 
angefangene 100m² beträgt die Jahresprämie 96,00 EUR brutto. Die 
Mindestprämie beträgt 192,00 EUR brutto. 

 Fläche Einliegerwohnung: 
 Büro- bzw. Praxisfläche: 

 Gesamtfläche: 

 Bruttojahresprämie: 
 Bruttoprämie gem. Zahlweise:  

Prämienanpassung: Es gelten die Bestimmungen nach §13 VGB 88. 
Bei Änderungen des geltenden Neuwertfaktors kann die Nettoprämie 
im gleichen prozentualen Verhältnis angepaßt werden. 

 Feuerrohbauprämie:  
 

� Bauleistungs- und Bauherrenhaftpflichtversicherung (nur im Verbund möglich; keine unterjährige Zahlweise hierfür möglich) 
 

 Versicherungsbeginn: , 12:00 Uhr Laufzeit:   gemäß § 8 Nr. 3 ABN, maximal 24 Monate 
     

 Wohn- & Nutzfläche des zu erstellenden Gebäudes: Voraussichtliche Bausumme: 
 

 �  Bauleistungsversicherung   mit 250,- EUR Selbstbeteiligung  
 bis 150 qm (180,00 EUR) bis 250 qm (268,00 EUR) bis 350 qm (358,00 EUR) 
 
  Bruttoprämie:  

 �  Berücksichtigung besonderer Grundwasserverhältnisse (+10% Zuschlag): 
 �  Berücksichtigung besonderer Bau- und / oder Gründungsmaßnahmen (+10% Zuschlag):  
 

 �  Bauherrenhaftpflichtversicherung   inkl. Haus- & Grundbesitzerhaftpflichtversicherung 
 bis 150 qm (43,00 EUR) bis 250 qm (82,00 EUR) bis 350 qm (115,00 EUR) 

  Bruttoprämie:  

 �  Eigenleistung (gesamt):  

 (bis 30.000,- EUR beitragsfrei, darüber hinaus 1 ‰ Zuschlag)  Gesamtbruttoprämie:  
     
     

Ich erkläre mich damit einverstanden, Vertragsinformationen und Beitragsrechnungen auch per Email zu erhalten.  �  ja         �  nein 

     
Ort  Datum  Unterschrift des Antragstellers (ggf. des gesetzlichen Vertreters) 

     
Unterschrift des Vermittlers Vermittler-Nr. DO-22050   



Gebäude- und Glasversicherung: 
 
Vertragsgrundlagen: 
¾ Allgemeine Wohngebäude-Versicherungsbedingungen (VBG 88) 
¾ Allgemeine Versicherungsbedingungen für Glasversicherung (AGlB) 
¾ Besondere Bedingungen der Kombinierten Sach- und Glasversicherung 
 
Gegenstand der Versicherung: 
Versicherungsgegenstand ist das/die vom Versicherungsnehmer selbstgenutzte Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte oder Reihenhaus. 
 
Versicherungsumfang: 
a) Es besteht eine Gebäudeversicherung gegen die Gefahren Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Vandalismus und Elementar. Ein 

Einzelversicherungswert kann nicht genannt werden, da es sich um eine Pauschalversicherung handelt. Im Schadenfall wird jedoch nach 
den Grundsätzen einer Versicherung nach den VGB 88 reguliert, so daß der Eigentümer hinreichend geschützt ist. 

 
Eine Unterversicherung wird angerechnet, wenn die Anzahl der gemeldeten Wohneinheiten niedriger ist als die tatsächliche Anzahl 
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles. In diesem Fall wird nur der Teil des bedingungsgemäß festgestellten Schadens ersetzt, der 
sich zu dem ganzen Betrag verhält, wie die Anzahl der gemeldeten Wohneinheiten zu der tatsächlichen Anzahl. Auch leerstehende Einheiten 
müssen gemeldet werden. 
 

b) Es besteht eine Glasversicherung für alle mit dem Gebäude fest verbundenen Außen- und Innenverglasungen einschließlich der 
Mobiliarverglasung. Ebenfalls versichert ist die Glaskeramik-Kochfläche bis zu 600,00 EUR je Versicherungsfall. 

 
Hinweise: 
Gebäude- und Glasversicherung sind rechtlich selbständige und voneinander unabhängige Verträge. Die zugrunde gelegten 
Prämiensätze gelten jedoch nur beim Abschluß im Verbund. 
 
Versicherer: DBV-Winterthur Versicherung AG; Frankfurter Str. 50; 65178 Wiesbaden 
Bauleistungsversicherung & Bauherrenhaftpflichtversicherung: 
 
Vertragsgrundlagen: 
¾ Allgemeine Bedingungen für die Bauwesenversicherung (ABN / Fassung Januar 1995) 
¾ Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) 
¾ Besondere Bedingungen zur Bauleistungs- und Bauherrenhaftpflichtversicherung  
 
Gegenstand der Versicherung: 
Versicherungsgegenstand in der Bauleistungs- und Bauherrenhaftpflichtversicherung ist der Neubau, der Umbau und die Aufstockung eines 
Einfamilienhauses, einer Doppelhaushälfte oder eines Reihenhauses mit/ohne Einliegerwohnung inklusive Garage in schlüsselfertiger Ausführung 
und in erprobter Bauweise bis zu einer Dauer von 24 Monaten. 
 
Versicherungsumfang: 
a) Es besteht eine Bauleistungsversicherung für Ihr Bauvorhaben. Auf die Bildung einer Versicherungssumme wird verzichtet. Im Schadenfall 

wird jedoch nach den Grundsätzen einer Versicherung nach den ABN reguliert, so daß der Bauherr hinreichend geschützt ist. 
 
Eine Unterversicherung wird angerechnet, wenn die Wohn- und Nutzfläche in Quadratmetern zu gering gemeldet worden ist und aus diesem 
Grunde eine zu geringe Tarifprämie zugrunde gelegt wurde. In diesem Fall wird nur der Teil des bedingungsgemäß festgestellten Schadens 
ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält, wie die Höhe des in Rechnung gestellten Tarifbeitrages zu dem nach der tatsächlichen 
Wohn- und Nutzfläche in Rechnung zu stellenden Tarifbeitrages. 
 
Wohn- und Nutzfläche ist die Grundfläche des zu erstellenden Gebäudes - ausgenommen Treppen, nicht ausgebaute Keller- und 
Speicherräume, Balkone, Loggien und Terrassen, sowie Garagen. 
 

b) Es besteht eine Haftpflichtversicherung für den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Bauherr und als Haus- und Grundbesitzer. 
 
c) Deckungssummen: 3.000.000,00 EUR pauschal für Personen- und Sachschäden  55.000,00 EUR für Vermögensschäden 

 
Hinweise: 
Bauleistungs- und Bauherrenhaftpflichtversicherung sind rechtlich selbständige und voneinander unabhängige Verträge. Die zugrunde 
gelegten Prämiensätze gelten jedoch nur beim Abschluß im Verbund. Berechnungsgrundlage für die Prämie ist die Wohn- und Nutzfläche 
des Eigenheimes. 
 
Versicherer: Axa Versicherung AG, Niederlassung Berlin, Dovestr. 2-4, 10587 Berlin 
Widerrufsbelehrung: 
 
Sie können ihre Willenserklärung auf Abschluß dieser Versicherung innerhalb von 14 Tagen ab Unterzeichnung schriftlich widerrufen. Zur 
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist an die Domcura AG, Eichkoppelweg 74, 24119 Kronshagen 
zu richten.  
Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn und soweit für diesen Vertrag auf Ihren Wunsch sofortiger Versicherungsschutz gewährt wird oder die 
Versicherung für eine bereits ausgeübte gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit dient. 

Lastschriftverfahren 
 
Für diesen Vertrag ist nur das Lastschriftverfahren möglich. Die unten genante Bevollmächtigte wird ermächtigt, die fälligen Beiträge vom 
umseitig angegebenen Konto einzuziehen. 
 

Bevollmächtigte: 

DOMCURA AG • Eichkoppelweg 74 • 24119 Kiel • Tel. (0431) 54654 –0 • Fax (0431) 54654 –666 • Email info@domcura.de 
 

** Die Fläche der Einliegerwohnung bzw. der Büro-/Praxisräume darf 50% der Gesamtfläche nicht überschreiten und der VN bewohnt den größeren Teil. 
*** Ausschließlich selbstgenutzte Büro-/Praxisräume. 
**** Pauschaler Beitragssatz: 50% einer Jahresprämie bis zum 31. Dezember des Folgejahres, keine unterjährige Zahlweise für die Feuerrohbau möglich. 

 


